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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Gesetzentwurf dient der vollständigen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. EU Nr. L 173 
S. 25) in Landesrecht.

B. Lösung

In Bezug auf die Rechtsetzungsbefugnis von Kammern oder sonstigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis 
zur Rechtsetzung verfügen, wurden die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 bis-
lang durch das Landesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen im Bereich
öffentlich-rechtlicher Körperschaften vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 295) umgesetzt.
Aufgrund der Beanstandungen der Kommission sind jedoch weitere Maßnahmen 
erforderlich, um die ausführlichen Kriterien des Artikels 7 der Richtlinie (EU) 
2018/958 sowie Begriffsbestimmungen aus dieser und auch aus der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22) in den 
landesrechtlichen Vorgaben zu konkretisieren. Diese Kriterien werden mittels einer 
Anlage zum Heilberufsgesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 405), BS 2122-1, 
dem Architektengesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 505), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 35), BS 70-10, und dem 
Landesgesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und über die 
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz vom 9. März 2011 (GVBl. S. 47), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 35), BS 714-1, verankert.

C. Alternativen

Keine. Die Richtlinie ist zwingend in deutsches Recht umzusetzen.

D. Kosten

Bereits nach geltendem Recht besteht die Verpflichtung der Heilberufskammern, 
der Architektenkammer und der Ingenieurkammer, eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung durchzuführen, bevor per Satzungsbeschluss neue Berufsreglementierungen 
erlassen werden. Das vorgesehene Prüfschema konkretisiert lediglich den bisheri-
gen Verweis auf die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958. Neue Aufgaben oder 
Kosten kommen weder auf die Landesregierung noch die betroffenen Kammern zu.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau.

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Entwurf eines Landesgesetzes zur weiteren Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 26. Februar 2024

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur weiteren Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 
im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau.

M a l u  D r e y e r
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L a n d e s g e s e t z 
zur weiteren Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2018/958 über eine  
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass  

neuer Berufsreglementierungen im Bereich  
öffentlich-rechtlicher Körperschaften*

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezem-
ber 2022 (GVBl. S. 405), BS 2122-1, wird wie folgt geändert:
1. In § 15 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „den Artikeln 5 

bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958“ durch die Worte „der 
Anlage“ ersetzt.

2. Dem Gesetz wird die aus Anlage I zu diesem Gesetz er-
sichtliche Anlage angefügt.

3. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden 
Nummer 2 geändert.

Artikel 2 
Änderung des Architektengesetzes

Das Architektengesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 505), 
zuletzt geändert· durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Febru-
ar 2023 (GVBl. S. 35), BS 70-10, wird wie folgt geändert:
1. In § 19 Abs. 7 Satz 1 werden die Worte „den Artikeln 5 

bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958“ durch die Worte „der 
Anlage“ ersetzt.

2. Dem Gesetz wird die aus Anlage II zu diesem Gesetz er-
sichtliche Anlage angefügt.

3. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden 
Nummer 2 geändert.

Artikel 3 
Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der  
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und  
über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Das Landesgesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen im In-
genieurwesen und über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
vom 9. März 2011 (GVBl. S. 47), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 35), BS 714-1, 
wird wie folgt geändert:

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABI. EU Nr. L 173 S. 25).
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1. In § 24 a Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „den Artikeln 5 
bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958“ durch die Worte „der 
Anlage“ ersetzt.

2. § 27 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Beiträge können als Pauschale für einzelne Gruppen 
von Kammermitgliedern und zusätzlich prozentual nach 
der Höhe der Einnahmen der Kammermitglieder aus ihrer 
beruflichen Tätigkeit oder der Anzahl ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unterschiedlich bemessen werden.“

3. Dem Gesetz wird die aus Anlage III zu diesem Gesetz er-
sichtliche Anlage angefügt.

4. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden 
Nummer 3 geändert.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am [...] in Kraft.
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